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ENERGIEAUSWEISrorWohngebäude 
gemäß den§§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 19.10.2023 

G0ttig bis: 15.12.2034 Reglatrllmumrw; BW-2024-005482331 

Gebiude 
Gebludetyp Zweifamilienhaus, freistehend 

Oberer Bohl 20, 78601 Mahlstetten 

Gebludatell 1 Ganzes GebAude 

Baulahr Geblude 1 2005 

Baujahr Wlrmearzeuger s. • 2024,2005 

Anzahl der Wohnungen 2 

228 m2 a nach § 82 GEG - der Wohnfllche ermittelt 

1111a1iantttllche Energletrlger fOr Heizung I Strom, Holz 

Wesa ltllthe Energietrager fOr Warmwasaer I Strom 

Erneuerbant Energien I Art Photovoltaik, Umweltenergie- Verwendung: Stromerzeugung, Warmwasser und 

Art der l..Oftmg 1 

Art der KDhlung 1 

lnapaktionspflct,ttge Klinaanlagen s 

Anlass der AusstalW1g des 

Luft, Holz Heizung, Heizung 

lia FenatartOftung 
a SchachtlOftung 

a L.Oftungaanlage mit WArmerOckgewlrmung 
□ Ulfhllgsanlage ohne WArmerOckgewfnnung 

a Passive KOhlung a K0hlung aus Strom 

□ Gelleferte KAile a KOhlung aus Wlrme 

Anzahl: Nlchstes Fllßgkalbldaturn der lnepek11on: 

C Neubau □ Modemlslenmg □ Sonstiges (freiwiHig) 

lia Verrnleb.rlg/Ve (Änderung/Erweiterung) 

Hinweise zu den Angaben Ober die energetische Qualität des Gebiudes 

0 

Die energatilc:he Qualtlt ei18S Gebll !des 1am euch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annatwne von standardlslertan Randbedingun­

gen oder dLm"t de Ausweru1g des Energlevllrbrauclla ermfttelt werden. Als Bezugsfllche dient die energetische GebäudenutzflAche nach dem 

GEG, de lieh In der Regel von den algemelrwl ~ umeracheldet. Die angegebenen Velglelchswerte sollen Obenschllglge Ver­

gleiche errneglchen (Ertblanalgan-.,_ Selll 5). Tel des Energieausweisei sind die Modemlsien.llgseehlungen (Seite 4). 

1a Der Energieausweis WLlde auf dir Grll'ldllge von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis}. Die Ergebnisse sind 

auf Selll 2 dargeltellt. ZIllitzlche lnformatlonen zum Verbrauch sind frelwlUlg. 

a Der Energieausweis WLlde auf dir Gnnflage von ALllwet'U1gen de8 Energieverbrauch• erstellt (Energleverbrauchsaus). Die Elgeb­

nilll lind auf 8elll 3 dargeltellt. 

Dalenametulg Bedaf/Vertnuch dLm"t lia ElgentOmer □ Aussteller 

a Dem Energieausweis sind z1 asltzllche Informationen zur energetischen Qualltlt belgefllgt (frelwtlllge Angabe) . 

Hinweise zur Verwendung des Energleauawel888 

Energieausweise dienen ausschlle6llch der Information. Die Angaben Im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Geblude oder den oben 

bel.eichnet8n Gebludeteil. Der Energieaulweil llt lediglich dafOr gedacht, einen 0berlchllgigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

~ • ••••tntArachtft n Baruflbaalclru1 Unbnchrtft dea Aulatllln 

ENERGIE / 48 ... ,....... ... GmbH 

AUSWEIS =~..::)HwJ.lfada 

1 Daun dal angewendeten GEG, gagebananfalls des angewendeten Anderungegesetzes zum GEG 
1 rum Fa1 das§ 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen 
s Mels:fldaagabel, mOgllch 
4 bei Wlina iata■, 8a41ff dar Obe,gabeetatiun 
• tca,w.,., oder kDrnbinlert8 UlftinJI- am Klmalltllalrl m Slme del 174 GEG 

Aulltelligldatu 16.12.2024 



ENERGIEAUSWEISfürWohngebäude 
gemlß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 19.10.2023 

Berechneter Energiebedarf des Gebludes Aeglltrlemummer: sw-2024-oos4a2331 

Energiebedarf -----~~-~~-~-----
TrelbhauagaNmlulonen 

1 Endenergiebedarf die- Gebludes 

• 44,95 kWh/(m2-a) 

22, 75 kg C02-Äqulvalent /(m2-e) 

C 1 " 1 • 11 - , ,. 
. -.! 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

t 59,45 kWh/(m2-a) 

Primlrenerglebedarf dle888 Gebludes 

AnforderunsllnanlBOE0 1 

Pdrnlmnerglebedar 

Ist-Wert ' ~a) ~·~ Anforderungswert tm'filZ! kWh/(~a) 

fnergetlsche 0ua11t1t w GebladahQHe H_r~ 

Ist-Wert -~~~ W~K) Anfordarw1gawer ~~ W/(~-K) 

Sommertjchar Wlm)eachutz (bei Neuta,) C eingehalten 

fQr ~nu,_, YII ...... YldllnO 
E!1 Verfahren nach DIN V 18699 
□ Regelung nach § 31 GEG '-ModellgebludENwtatnni 

ElJ Verelnfachll"lgen nach § 50 Abeatz 4 GEG 

Endenergiebedarf dieses Gebludes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 44,95 kWhl(nN) 

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 

Nutzung erneuerbarer Energlen1
: O tcr Heilung O tor warmwassE!f 

D Nutzung zur ErfOllung der 85%<E~ gemU § 71 Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG 
0 ErfOllu der 65% EE 

nach 71 Absatz 1 3 4 

O Hausabergabestation (Wannenetz) (§ 71b) 

0 Warmepumpe (§ 71c) 
0 Stromdirektheizung(§ 71d) 
O Solarthermische Anlage(§ 71e) 
0 Heizungsanlage fC.- Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g) 

O warmepumpeD-Hybridheizoog (§ 71h) 
O Solarthermie-Hybrictieizung (§ 71 h) 
O Dezentrale, elektrische Warmwassel1>ereitoog (f 71 Absatz 5) 

D Erfüllung der 65% EE Regel auf Grundlage einer Berechnung im 
Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG: Antell Wir• AnttU EE I AnttU EE 1 

rneberett- der Elnzll• 1Ntr 
Art der erneuerbaren l!nergle: steUung•: 1nllg1: Anlagen 7 : 

Summe~ __ _ 

0 Nutzung bei Anlagen, fOr die die 65% EE-Regel nicht gilt 8: 

Art der erneuerbaren Energie: Anttll EE11
: 

0 weitere Einträge und Erläuterungen in der Anlage Summe~ -t __ 

Vergleichswerte Endenergie 4 

D 

o a so 11 100 121 1so 1n 200 225 >2&0 

-= 
){~// J t? t? 

l 41 
Erlluterungen zum Berechnungsverfahren 

Das GEG lässt fflr die Berechnung des Energiebedarfs unterschledllche 
Verlah1'811 zu, die Im Bnzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fOhren 
kOnnen. lnabesonderewegen standardisierter Randbedingungen enau­
ben die angegebenen Werte keine R0ckachl0sse auf den tatBlchUchen 
Energleverbrauch.DleauagewleeenenBedarfswertederSkalaslndspe,­
zlflache Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebludenutzfllche 
'A), die Im Allgemeinen größer Ist als die Wohnfllche dea Gebludea. 

1 siehe Ft6lota 1 auf Sette 1 dee Energleauswel8es 7 nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen 
2 ru bei Neubau ICJWie bei Modernlalenl,g Im Fall dee § 80 Abeatz 2 GEG ' Summe elnschlleßllch gegebenenfalls weiterer Einträge In der Anlage 
3 
rv bei Neubau 

9 Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der lnbeb1ebnahme In 
" EFH: 8nfaniHenhaua, MAi: MehrfamlUenhaua einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Über 
5 Anteil der Bnzelanlage an der Wännebereitstellung aller Anlagen gangsregelung unterfallen, gemäß Berechnung Im Einzelfall 

• An1ei EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen 10 Anteil EE an der Wärmebereitstellung oder dem warme n<Atteenerglebedarf 



EN ERGI EAUSWEIS für Wohngebäude 

~ 
gemäß den§§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (OEO) vom 1 19.10.2023 

'Ertasster·E~~rgleVerbrauch des 0ebludN Regltltrlemummer. ew-2024-00~8233q @ 
Energieverbrauch .. 

TrelbhauagaNmlulonen kg co2lqu1v11ent /(rn'-8) 

1 D 1 E 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 
-.......------=--

,Endenergieverbrauch dieses Gabludas [Pft~ In lmmoblllenanzelgen] 

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwa888r 
Zeltrun 

von bis 
Energletrlger 2 

□ welter8 Ei1trlge In Anlage 

Verglelchswerte Endenergie 1 

~ D j E_._ 

0 26 iO 75 100 126 150 175 200 22fi >2IO 

Ertl , ........ zum Verfahren • • 

Prtmlr· Energie- Anteil Anteil Klima-
energie- verbrauch Warmwasser Heizung 
faktor [kWh] [kWh] [kWh] faktor 

Die modellhaft ermttteltan Verglalchawerte bazlehen 
eich auf 8eblude, In denen die Wlrme fOr Helz&l,g ll'1d 
Wannwasaer durch Helzkeasel Im Geblude ber9ltgestellt 
wird. 
Soll ein EnergleYerbrauc eines mit Fern-oder Nm1w1rme 
beheizten Gebludea verglichen werden, Ist zu beachten, 
daaa hier normalerwelaa Bin um 15 be 30 96 geringerer 
Energieverbrauch als bei verglelchbaran Gebluden mit 

Keaaelhelzung zu erwarten Ist. 

Das Verfahren zw Ennlttulg dl8 Energleverbrauc Ist durch dal GEG vorgegeben. Die Werte der Skala Bind apezJfteche Werte pro Quadratmeter 

Gebludenutzftlche (AJ nach dem GEG, die Im Allgemeinen gr68er Ist als die Wohnftlche dee Gebludel. Der tatllchllche ~ eines 

Geblam walcht hllbeeandn wagen del WlttarungeelnflU1111 Ll'ld eich lndemden Nutzerverhalten vom angegebenen Energieverbrauch ab. 

1 aietllt Ft6m 1 lllf Seite 1 dll Energleauawelle 
'~••fals &ICh Lentandszuechll, Warmwaaaer- oder KOhlpauachale In kWh 
s EFH: a,famlla~ MFH: Metmmlllenhaua 
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ENERGIEAUSWEISfürWohngebäude 
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 19.10.2023 

Empfehlungen des Ausstellers Reglatrlemummer: BW-2024-005482331 © 
Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 
MaBnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind □ möglich liZJ nicht möglich 

Empfohlene Modemlsierungsmaßnahmen 
empfohlen (frelwlllge Angaben} 

lnZu- als geachltzte geschltzte Kosten 

Bau- oder Maßnahmenbeschrelbung In sammen- Bnzel- Amortlla- pro etngeeparte 
Nr. 

Anlagenteile einzelnen Schritten 
hang mit maß- tlonszelt KllowattBtunde 
gr08efer nehme Endenergie 
Modeml-
alerung 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ weltara B11blge In Anlage 

HI 1 . Modernisierungsempfehlungen fOr das GebAude dienen lediglich der Information. 
nwe s. Sie sind m, kurz gefasste Hlnwelae und kein Ersa1z fOr eine Energieberatung. 

... 

Genauere Angaben zu den Empfehlungen https://www.bbsr-energieeinsparung.de 

sind erhAJtllch beVunter: 

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben Im Energieausweis (Angaben freiwillig) 

FOr eine genauere energetische Beurteilung des Gesamtobjekts und insbesondere fOr die Planung geeigneter und 
wirtschafflich sinnvoller Modernisierungsmaßnahmen empfehlen wir eine ingenieurtechnische Energieberatung vor Ort eines 
qualifizierten und erfahrenen Fachingenieurs oder Architekten. 

1 alaha Ft&lot8 1 auf Seite 1 des Ene,gleauswelaea 



E NE RG I EAUSWEIS für Wohngebäude 
... gemlß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 

Erliuterungen 

Angabe GabludttlU -Seite 1 
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen 
als Wohnzwecken genutzt werden, Ist die Ausstellung des 
Energieausweises gemlß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den 
Gebludeteil zJbeachrlnken, der getrennt als Wohngeblude zu 
behandeln ist (siehe Im Einzelnen § 106 GEG). Olea wird Im 
Energieausweis durch die Angabe .Gebludetell" deutlich gemacht. 

EDllVldNn Eoqlto • $11111 
Hier wird darüber informiert, wofür und In welcher Art erneuerbare 
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthllt Seite 2 (Angaben zur 
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben. 

Energiebedarf· Seite 2 
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Prlmlrenerglebedarf und 
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerlach 
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der 
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von 
standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten 
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und Inner~ 
Wärmegewinne usw.) berechnet. So IAsat sich die energetische QualltAt 
des Gebludes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage 
beurteHen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen 
erlauben die angegebenen Werte keine ROckschlOsae auf den 
tatsächlichen Energieverbrauch. 

Prtrnintnerglabedad - Seite 2 
Der PrimArenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. 
Er berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von 
Pri~renergiefaktoren auch die so genannte .Vorkette• (Erkundung, 
Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten 
EnergietrAger (z. B. HeizOI, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein 
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe 
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende 
Energienutzu!)O. 
Enerr"rr- aualltlt dir GtbludtbOPI - s.1112 
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeObertragende 
Umfaasungsfläche bezogene Tranamiasionawärrneverlust. Er beschreibt 
die durchschnittliche energetische Qualität aUer warmeObertragenden 
UmtasaungsftAchen (Außenwinde, Decken, Fenster etc.) eines 
Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen 
Wärmeschutz. Außerdem steUt das GEG bei Neubauten Anforderungen 
an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines 
Gebäudes. 

Endtn.-glebedarf - $11112 
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, 
jährlich benOtigte Energiemenge fOr Heizung, LOftung und 
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und 
Standardnutzungsbedingungen errechnet und Ist ein Indikator fOr die 
Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der 
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude unter der 
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter BerOckslchtlgung 
der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte 
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige LOftung 
sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen 
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. 

Angaben zur Nutzunieffrneuerbarer Energien zur Erfüllung 
der 65%-EE-Regel - e 2 
§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dasa Heizungunlagen, die zum Zweck der 
Inbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden, 
grundaltzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien 
betrieben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrOcklich nur für neu 
eingebaute oder aufgestellte Heizungen und überdies nach Maßgabe 
eines Systems von Übergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. In dem 
Feld .,Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien" kann fOr Anlagen, 
die den §§ 71 ff. GEG bereits unterfallen, die ErfOllung per Nachweis im 
EinzelfaB oder per pau 

1 siehe FuBnole 1 auf Seite 1 des Energleauawel„ 

19.10.2023 

© 
schaler ErfOllungaoptlon ausgewiesen werden. Für Bestandsanlagen, auf 
die §§ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder für die Übergangsregelungen 
nach§ 71 Absatz 8, 9 oder§ 711-§ 71m GEG oder sonstige Ausnahmen 
gelten, können die zur Wärmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren 
Energieträger aufgeführt und kann jeweils der prozentuale Anteli an der 
Wlrmebereitstellung des Gebludes ausgewiesen werden. 

Endlnlldfflrbrauch • Stbl 3 
Der Endenergieverbrauch wird fOr das Gebäude auf der Basis der 
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der 
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter 
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten 
des gesamten Gebludea und nicht der einzelnen Wohneinheiten 
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch für die Heizung wird 
anhand der konkreten örtlichen Wetterdaten und mithilfe von 
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So 
führt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten 
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der 
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des 
Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen 
geringen Verbrauch. Ein ROckachluaa auf den kOnftig zu erwartenden 
Verbrauch Ist jedoch nicht rnOgllch; insbesondere können die 
Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von 
der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung 
und dem Individuellen Verhalten der Bewohner abhängen. Im Fall 
längerer LeerstAnde wird hierfOr ein pauschaler Zuschlag rechnerisch 
bestimmt und In die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse der 
Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch 
betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine 
Pauschale berücksichtigt. Gleiches gilt fOr den Verbrauch von eventuell 
vorhandenen Anlagen zur RaumkOhlung. Ob und inwieweit die 
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der 
Tabelle • Verbrauchserfassung• zu entnehmen. 

Prlmlrenergleverbrauch -Seite 3 
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem fOr das Gebäude ermittelten 
Endenergieverbrauch hervor. Wie der PrimArenerglebedarf wird er 
mithilfe von Primärenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils 
eingesetzten Energieträger berOcksichtigen. 

Tntlbhau111111111n1onen - Seite 2 und 3 
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem PrimArenergieverbrauch 
verbundenen Treibhausgasemiaaionen des Gebäudes werden als 
äquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen. 

Pflichtangaben tar lmmoblllenanzelgen • Seite 2 und 3 
Nach dem GEG besteht die Pflicht, In Immobilienanzeigen die in § 87 
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafOr erforderlichen 
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart 
der Seite 2 oder 3. 

Y1rglllcblwlrtl - Seite 2 und 3 
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte 
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fOr grobe Vergleiche der Werte 
dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es 
sind Bereiche angegeben, Innerhalb derer ungefähr die Werte fOr die 
einzelnen Vergleichskategorien liegen. 
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